
                                                                    

                                                                                                                             

                                                                                                                            

                                                                                          

                   

       20. Oktober 2015

Fortschreibungsentwurf  des Regionalplans Südlicher Oberrhein
Bezug: Unser Schreiben vom 13. Juli 2015, Positionspapier „Maiwaldwiesen“, Rheinau, 
Ortenaukreis  

Sehr geehrter Herr Dr. Karlin,

mit Datum 13. Juli 2015 hat die Initiativgruppe „Maiwaldwiesen“ ihr o.g. Positionspapier
u.a. an die Verbandsverwaltung des RV gesandt. 
Die  Initiative  hat  sich  als  Zusammenschluss  engagierter  und  erfahrener  Bürger
verschiedener Naturschutzorganisationen im nördlichen  Ortenaukreis vorgestellt.
Gegenstand  des  Positionspapiers  war  vornehmlich  eine  Stellungnahme  zu  einem
laufenden  wasserrechtlichen  Verfahren  zum  Neuaufschluss  eines  Kieswerks  im
Gewann  „Maiwaldwiesen“  in  Rheinau.  Im  Zuge  unseres  ausdrücklichen  Bemühens,
dieses punktuelle Vorhaben in einen Gesamtkontext zu stellen, ergab sich im Weiteren
eine  kritische  Auseinandersetzung  mit  Inhalt  und   Handhabung  der  Ökopunkte-
verordnung und mit vorliegenden  Planszenarien des Regionalplanfortschreibungs-
entwurfs zu den  Themen Rohstoffsicherung und Freiraumplanung. 

Raumplanerisch  relevant  waren  im  abschließenden,  acht  Punkte  umfassenden
Forderungskatalog, die Punkte 1 und 6.

Wir zitieren:

Punkt 1: „ Wir akzeptieren eine regionale Kies- und Sandgewinnung zur Deckung des
regionalen Bedarfs. Den Export dieses nicht vermehrbaren Rohstoffs lehnen wir ab.“

Punkt  6:  „Wir  richten  an  den  Regionalverband  die  dringende  Bitte,  im  weiteren
Fortschreibungsverfahren  lokale  Egoismen  abzuwehren  und  den  Willen  zur
Flächenschonung  und  klaren  Freiraumgestaltung  im  Planwerk  wirksam  werden  zu
lassen.“

In  der  Zwischenzeit  haben  wir  nun  schon  von  verschiedenen  Stellen  Antworten
erhalten. Gegenwärtig  sind wir  einerseits mit  der Analyse der Antwortschreiben und
andererseits mit vertiefenden Recherchen zu wichtigen Aspekten der Rohstoffsicherung
am Oberrhein beschäftigt. 
 

An den
Regionalverband Südlicher Oberrhein
z.Hd. Herrn Verbandsdirektor
Dr. Dieter Karlin
Reichsgrafenstraße 19

79102 Freiburg i.Br.

Initiative Maiwaldwiesen – Gieselbachstraße 1 – 77866 Rheinau
Tel: 07844-47422 – initiative-maiwaldwiesen@t-online.de
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Bei der Sichtung der eingegangenen Schreiben war für uns die etwas forsche Tonlage
des  Industrieverbandes  Stein  und  Erden  (  ISTE)  und  dessen  Drängen  auf  einen
zeitnahen Gesprächstermin auffallend. 
Selbstverständlich begrüßen wir  eine auf Transparenz ausgerichtete Kommunikation,
wollen  diese  aber  im Fall  von  Interessenverbänden  bewusst  nicht  als  vertrauliches
Zweiparteiengespräch abgehalten wissen. Für ein Zustandekommen eines Gesprächs
setzen  wir  –  aufgrund  weitergehender  Aspekte  –  einen  erweiterten  Teilnehmerkreis
(Ministerien, RP, RV) , eine klare Tagesordnung und eine umfassende Datengrundlage
voraus. 
                        
Um  die  notwendigen  Informationen  für  die  raumplanerischen  Aspekte  der
Rohstoffsicherung  auf  eine  solide  Basis  zu  stellen,  wenden  wir  uns  mit  einem
vertiefenden  Schreiben  an  Sie.  Die  etwas  umfangreichere  Herleitung  bestimmter
Sachverhalte  erklärt  sich  dadurch,  dass  wir  dieses  Schreiben  einer  breiten
Adressatenliste zur Kenntnisnahme zusenden werden. 

Nach  einem  kurzen  Eingangsteil versuchen  wir  unseren  gegenwärtigen
Kenntnisstand – im Sinne eines Datenabgleichs – zum Fortschreibungsentwurf des
Regionalplans darzustellen, um dann abschließend einen  Fragekatalog mit der Bitte
um Beantwortung zu formulieren.

A. Vorbemerkungen

1.  Wir  legen  Wert  auf  die  Feststellung,  dass  wir  das  angesprochene  Thema
„Rohstoffsicherung“  keineswegs  nur  aus der  naturschutzfachlichen Sicht angehen
wollen,  sondern  dass  wir  gleichrangig  auch  die  Aspekte  einer  nachhaltigen
Freiraumplanung, den dringenden  Schutz des Grundwasserspeichers Rheinebene
und insbesondere den notwendigen Erhalt der Böden für die heimische Landwirtschaft
konkretisiert wissen wollen. 

2. Mit großer Besorgnis stellen wir zum letztgenannten Punkt fest, dass auch bei uns
langsam von kapitalintensiven Gruppen die nicht zu vermehrende Ressource Boden
zunehmend  als  Investitions-  und  Spekulationsobjekt  („Ackergold“) entdeckt  wird.
Nach  den  immensen  Verlusten  durch  Siedlungsentwicklung,  Straßenbau,
Freizeiteinrichtungen  und  Kiesabbau  wirkt  sich  dieser  hinzukommende  Trend
verstärkend  negativ  auf  die  Existenz  einer  großen   Zahl  kleinerer  und  mittelgroßer
bäuerlicher  Betriebe  aus.  Dies  zeigt  sich  symptomatisch  auch  im  benachbarten
Regionalplanbereich,  wo  z.  B.  die  Kaufrate  landwirtschaftlicher  Nutzflächen  durch
Schweizer Landwirte sich innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppelt hat. 

3. Es dürfte auch den Planern des Regionalverbandes nicht entgangen sein, dass sich
in jüngerer Zeit verschiedene Publikationen und auch filmische Beiträge dezidiert mit
der Begrenztheit und Erschöpfung der Rohstoffvorkommen von Sand und Kies auf
internationaler  Ebene  beschäftigt  haben.  Das  Sprichwort:  „Wie Sand  am Meer“  hat
durch  einen  ungezügelten  Raubbau  auch  schon  in  Regionen  des  europäischen
Auslands seine Umkehrung erfahren. 

Fazit:
Es  ist  die  Summe der  vielen  Eingriffe bei  der  Rohstoffsicherung,  addiert  zu  den
permanenten  Flächenverlusten  anderer  Wachstumsprozesse,  die  sich  zunehmend
negativ  auf  eine  funktionsfähige  Landschaft,  Natur,  Landwirtschaft  und  den  Grund-
wasserspeicher  auswirkt. Unschwer ist die erkennbare  Heftigkeit in der Diskussion als 



-3-

typisches  Indiz  einer  stärker  werdenden  Verteilungskonkurrenz, um sich  langsam
erschöpfende Ressourcen zu bewerten. 

B. Sachstand

Nach  den  uns  vorliegenden  Quellen  (u.a.  Regionalplan  1995;  2.  Änderung  des
Regionalplans  95,  bzw.  Nachtrag  „Regionales  Rohstoffsicherungskonzept,  versch.
Sitzungsvorlagen und Protokolle des RV,  Entwurf zur Gesamtfortschreibung mit Stand
vom September 2013) ergibt sich aus den daraus gewonnenen Informationen für uns
folgende Sachlage: 

1. Im Planbereich des RV „Südlicher Oberrhein“  sind im Gebiet der Rheinebene über
170 mittlere und große Baggerseen vorhanden. Gegenwärtig werden dort an rund 45
Standorten Kies/ Sand – im Nassverfahren – abgebaut.

2. Ca. 16, d.h. über ein Drittel  der Abbaustandorte, befinden sich in dem ca. 750m
breiten Naturraum der sog. „Rheinaue“. Insofern muss die i.d.R. verwendete Angabe
von  3%  Wasserfläche  in  der  Rheinebene  relativiert  werden.  Fakt  ist,  dass  im
westlichsten  gelegenen  Naturraum  der  Rheinebene,  den  Rheinauen,  eine
überproportionale  Gesamtwasserfläche  durch  Kiesabbau  entstanden  ist.  Ein
vergleichender Blick auf publizierte Messtischauflagen (1: 25.000) zeigt deutlich, wie in
wenigen  Jahrzehnten  die  ursprüngliche  Rheinauenlandschaft  förmlich  zum
„Seenplattengebiet“  („Schweizer  Käse“)  umgewandelt  wurde.  Konkret  liegt  der
Seeflächenanteil z. B. in den  Auenbereichen der Stadt Rheinau bei ca. 20%.

Mit allem Nachdruck treten wir daher der Behauptung eines Herrn Dr. Gerd Hagenguth
vom Kieswerk  Meißenheim (Schreiben  vom 29.  7.  2015)  entgegen,  der  Kiesabbau
werde  großzügige Habitate  auenähnlicher  Strukturen als  Ersatz  für  den Verlust  der
Tullaschen Rheinregulierung schaffen. Es dürfte kein Zweifel darüber bestehen, dass
die noch vor 50 - 60 Jahren weitgehend intakten Rheinauen  (Überschwemmungsaue
nach der Rheinkorrektur, „Tullaauen“) mit großen zusammenhängenden Waldgebieten,
flachen  und  beschatteten  Fließgewässern  mit  wechselnden  Wasserständen  und
geringem  Nährstofftransport  (Altrheinarme),  Gumpen,  Gießen  usw.  einen  ungleich
naturnäheren Zustand (=  ursprüngliches Primärbiotop)  darstellten,  als  die  Kette  von
mehreren  Hektar  großen  Baggerseen  mit  Alterungsprozessen,  extremen  Tiefen,
geringsten Flachwasserzonen, Angel- und Freizeitbetrieb. (= Sekundärbiotop). 

3.  Die Gesamtausbeute im Regionalverbandsgebiet Südlicher Oberrhein betrug kurz
vor den 2000 Jahren ca. 15,5 Mio. Tonnen pro Jahr. Das ist mit 30% der Spitzenwert
in den insgesamt fünf baden-württembergischen Kies- und Sandabbauregionen. 

4. Dieser Spitzenwert hatte seinen Ursprung in einem durch den Interessensverband
(ISTE)  inszenierten  „Befreiungsschlag“  in  Form  des  zum  RP  95  erstellten
Nachtragswerk  „Regionales  Rohstoffsicherungskonzept“ (1998).  Der  Inter-
essensverband  Steine  und  Erden  hatte  die  vom  RV  zur  Genehmigung  beim
zuständigen Ministerium eingereichte Regionalplanung 95 als unzureichend abgelehnt.

Vereinfacht  ging  diese  erste  RV–Planung  95  von  folgenden  Eckdaten aus:

 Planungszeitraum: 15 Jahre 

 Der Bedarf für die 15 Jahre wird mit ca. 202 Mio.t (13,5 Mio.t/a) angegeben.
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 1995 bis 2000: Deckung durch vorhandene Reservevorräte

 2000 bis 2010: Bei einem prognostizierten Bedarf von ca. 70 Mio.cbm = ca. 135
Mio. Tonnen sollte dieser durch 58 Mio. Tonnen aus Erweiterungen und 

           Tieferbaggerungen vorhandener Altstandorte, 29 Mio. Tonnen durch verstärktes 
           Recycling und  48 Mio. Tonnen durch Kiesgewinnung am „Hochwasserprojekt     
           Rhein“ und weitere neue Abbaustandorte gedeckt werden. 

Der Regionalplan konnte 1995 jedoch nur unter der Bedingung rechtskräftig werden,
dass  sich  der  Regionalverband  zu  einer  Nachtragsplanung  im Sinne  des  Industrie-
verbandes Kies verpflichtete.

Dieses Rohstoffsicherungskonzept ( Zitat.“ Region im Aufwind“) wies folgende     Eckdaten
aus:

 Der Planungszeitraum beträgt zweimal 15 Jahre.

 Der Bedarf für die 15 Jahre wird mit ca. 232,5 Mio.t (15,5 Mio.t/a) angegeben.

 1995 bis 2005: Der Bedarf von ca. 157. Mio. t sollte durch vorhandene Reserven
in den Konzessionen lagernden Vorräte 1995 gedeckt werden.

 2005  bis  2010:  Rechnerisch  ergaben  sich  durch  Ausweisung  von  24
Abbaustandorten  der  Kategorie  A  (Erweiterungen  und  Neuaufschlüsse)   mit
einer Gesamtfläche von ca. 290ha, ein Optionsvolumen von zusätzlich 190 Mio.t.
Die  zusätzlich  ausgewiesenen  ca.  18  Sicherungsgebiete  (B-Flächen,  2010-
2025) hatten eine  Gesamtfläche von 497ha (!)

Fazit:

Rechnerisch  ergab  sich  mit  den  A-Flächen  im  15-Jahre-Planungszeitraum  eine
„Übermenge“ von ca. 113 Mio.t. Auffallend waren in den B-Flächen die hohe Anzahl, die
große Gesamtfläche und  die Zahl von 18 Neuaufschlussstandorten. 

5. Die sichtbare, oben beschriebene Einflussnahme durch Interessensgruppen scheint
auch im Entwurf  zur zweiten Gesamtfortschreibung 2010 bis 2025 vorzuliegen.  Neu
dagegen  war,  dass  man  ungewöhnlicherweise  im  ca.  360  Seiten  umfassenden
Planwerk  zur  ersten  Offenlage auf  die  früher  üblichen Angaben zu  prognostizierten
Bedarfs- und Fördermengen gänzlich verzichtete. Während man z. B. im Bereich der
Siedlungsentwicklung  klare  Eckdaten  vorlegte,  war  es  nur  durch  vertiefte
Internetrecherche eines kleinen Fußnotenhinweises (S. 64 Umweltbericht) möglich, an
die entscheidenden Daten zu kommen. 

Der  Beschlussvorschlag  „Rohstoffsicherung“  der  Verbandsgeschäftsstelle  für  den
Planungsausschuss vom 26. 5 .2011 ging von folgenden Eckdaten aus:

  Planungszeitraum für die A- und B-Flächen wird auf jeweils 15 Jahre festgelegt.

  Aufgrund  „prognostischer  Unsicherheiten“  kann  der  zukünftige  Bedarf  nur
aufgrund  der  Produktionszahlen  der  Vergangenheit  (1998  –  2008)  grob
geschätzt werden. Er wurde mit ca.12,5 Mio. t/a angesetzt.
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  Beim  Kies  werden  „rohstoffgeologische  Zuschläge“  von  10%  (cbm)  zur
Sicherheit  des  Fördervolumens  gewährt.  Bekannt  ist,  dass  die  ISTE weitere
Zuschläge  für  „Grundstücksverfügbarkeit“  (20%),  „Artenschutz“  (10%)  und
„Genehmigungsunsicherheit (30%) fordert.  

  Das „ Integrierte Rheinprogramm“ (IRP) sorgt dafür, dass von den 55 Mio.t Kies
aus  allen  vier  Abschnitten  ca.  27  Mio.  t  als  Geschiebezugabe  unterhalb  der
Staustufe Iffezheim übergeben und ca. 27 Mio.t dem „freien Markt“ - bei einer
Bauzeit von ca.20 Jahren ein Jahresdurchschnitt von 1,35 Mio.t  - zur Verfügung
stehen werden.

  Auf  Grundlage  der  Betriebserhebungen  von  2009  und  der  rechnerisch
ermittelten Reservemenge ergeben sich für „die Rohstoffgruppe Kies und Sand
eine Reichweite aus der derzeit genehmigten Kies- und Sandmenge für ca. 17
Jahre.“ (17x12,5 Mio.t = 212,5 Mio.t)

 Da für  15  Jahre  ein  Gesamtfördervolumen von ca.  187 Mio.  t  angenommen
wurde, errechnete man einen entsprechenden Kubikmeterbedarf von 103,6 Mio
cbm. Zuzüglich eines 10%  „rohstoffgeologischen Zuschlags“ ergab sich nach
der  RV-Planung  daraus  ein  A-Gesamtflächenbedarf  von  204  ha bei  einer
durchschnittlichen Abbautiefe von 56m.

Durch die zusätzliche Ausweisung von Sicherungsgebieten (B-Flächen) errechnete sich
danach eine Gesamtfläche in den 2 x 15 Jahren von insgesamt 408 ha.

Soweit die Sitzungsvorlage zu der o.g. Planausschusssitzung vom 26. 5. 2011.

Diese   oben  genannten  Daten  waren  der  Vorschlag  der  RV-Planer  für  den
Fortschreibungsentwurf  zur  ersten  Offenlage.  Der  letztlich  beschließende,  politisch
besetzte Planungsausschuss zwang dann - per Mehrheitsbeschluss - die Fachplaner zu
völlig neuen Planansätzen, die in der unten dargestellten Tabelle ablesbar sind. 
Statt  204 ha A-Flächen und 204 ha B-Flächen,  534 ha A-Flächen und  474 ha B-
Flächen. Die Gründe für diese exorbitante Zunahme auf das 2,5-fache lagen an zwei,
per Mehrheitsentscheid diktierten Änderungen des vorgelegten Entwurfs der RV-Planer
durch das politische Gremium.
Zum einen wurde der Planungszeitraum von von 2 x 15 auf 2 x 20 Jahre verlängert,
zum anderen wurde eine „Nichtberücksichtigung der Restvorräte der Abbaustätten
erzwungen“.
Argumentativ entsprach der drei Tage vor der Sitzung eingereichte Antrag der FWV-
Fraktion den  „Wünschen“, welche der  Interessensverband ISTE an die Fraktionen des
Regionalplanausschusses schriftlich herangetragen hatte. Im letzteren Schreiben warb
die ISTE  laut Sitzungsprotokoll - Wortmeldung Dipl.Ing.Schulz - darüber hinaus dafür,
nicht  zu  tief  in  die  Thematik  des  besonderen  Artenschutzes  nach  BNatSchG
einzusteigen.

Ohne jetzt  unsererseits die  vorgebrachten Interessenlagen der  ISTE und des FWV-
Antrags einzeln zu kommentieren, zwei Grundsatzpositionen:  

Wir  teilen  hier  vollkommen  die  Ansicht  der  Fachplaner,  dass  in  den  immer
gewährleisteten  Überkapazitäten  genug  Überlappungsreserven  geboten  werden.
Homogene  Zeitkulissen  im  Sinne  einer  gebotenen  Synchronisation  innerhalb  der
verschiedenen  Nutzungsformen  und  auch  gegenüber  der  vorliegenden  (15  Jahre)
Taktung benachbarter Regionalverbände sind aus planerischer Sicht unerlässlich. 
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Jede solide Planung konterkarierend, war insbesondere der zweite Mehrheitsbeschluss
des  politischen  Gremiums.   Mit  einem  Federstrich  verschwanden  hier  dreistellige
Millionenmassen  von  Kies  und  Sand  aus  dem  Planungsszenario.  Das  staatliche
Hoheitsrecht  einer  in  bestimmten Zeit-   und Raumkategorien  verlaufenden Planung
setzt voraus, dass prognostizierte Bedarfsmengen sich selbstverständlich auch an den
vorhandenen Reservemengen zu orientieren haben. Solche Planungen beruhen auf
Berechnungen,  die  eine  Inventurprüfung,  d.h.  eine  Bestandsaufnahme  des
Vorhandenen  (=  Reserven)  beinhalten  und  deren  Ergebnis  in  die  Folgekalkulation
eingebaut werden.  Das verstehen wir unter  dem kleinen 1x1 einer der Nachhaltigkeit
verpflichteten Planung. 

Nachstehend werden wir nun den gezwungenermaßen überarbeiteten Fortschreibungs-
entwurf zur ersten Offenlage in seinen Eckdaten  darstellen.

 Der Planungszeitraum beträgt 2x20Jahre. 

 Der  Bedarf  für  den  jeweiligen  20  Jahre  Zeitraum  wird  mit  ca.  250  Mio.t
angegeben.( 20x 12,5 Mio.t)

 Die Restvorräte sollen nicht berücksichtigt werden.

 Tabellarische Übersicht zu den geplanten A-B Standorten im Regionalverband
          Quelle: Umweltbericht Seite 129 bis 257

Kreis Anzahl
Stand-
orte

Anzahl  E +  N-
standorte

Anzahl A-Fl.
(E + N)

Anzahl  B-
Fl.
(E+ N)

Kombinier
te 
A-B-Fl.

Gesamtfl.
A (ha)

Gesamtfl.
B (ha)

Summe
(ha)

Ortenau-
kreis

27 17E/  10N 15E/ 5N 10E/ 7N 8E/ 2N ca. 240 ca. 310 550

Emmen-
dingen

7 4E/ 3N 2E/ 3N 3E/1N 1E/ 1N ca. 115 ca. 29 144

Breisg./
Hochschw

10 6E/ 4N 5E/ 4N 6E/ 3N 5E/ 3N ca. 179 ca. 135 314

Summe 44 27E/17N 22E/ 12N 19E/ 11 N 14E/ 6N ca. 534 ca.474 1008

 E = Erweiterung, N = Neuaufschluss  

Fazit:

Im  Regionalverbandsgebiet:  44  Standorte,  davon  27  Erweiterungen  und  17
Neuaufschlüsse ( fast 40%) , 34 A-Flächen mit insgesamt ca. 534 ha, 30 B-Flächen
mit insgesamt ca. 474 ha. Zusammengenommen bis 2050 (?) ein über 1000 ha großer
Flächenverbrauch durch Kiesabbau. Betroffen sind hier in  82% der Standorte die
Landwirtschaft,  in  12%  der  Wald  und  nur  in  7%  vorhandene  Betriebsflächen.
Erschwerend für die Landwirtschaft kommt hinzu, dass nach dem Waldgesetz die zu
erbringende Wiederaufforstung letztlich immer auf Acker- und Wiesenflächen erfolgt. 

In der Umweltbewertung des RP werden an zwei Standorten“ keine“, an 25 Standorten
„erheblich  negative“   und  an  17  Standorten  (=  40%)  „sehr  erheblich  negative
Umwelteinwirkungen“ erkannt.

Ohne  nun  näher  auf  eine  flächendeckende  Analyse  der  bei  dem  neuen
Fortschreibungsentwurf  vorgenommenen  Schutzraumkorrekturen einzugehen,  nur
soviel für das Stadtgebiet Rheinau: Von den sieben aufgeführten Standorten liegen im
bisher rechtsgültigen Regionalplan sechs im Schutzraum „Regionaler Grünzug“ und von
diesen liegen drei zusätzlich im „Vorrangsbereich für Überschwemmungen“.
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Von den 7  Standorten  liegen 6  in  Natura-2000-Gebieten,  wobei  der  Kiesabbau am
Standort  (Gayling  Helmlingen)  nur  unter  zusätzlicher  Inanspruchnahme  des
Naturschutzgebietes Mittelgrund möglich wäre.  1 Standort schließt an ein Natura-2000
Gebiet an.

Bezüglich dieser o.g. Daten wird seitens des RV von einem 130% Planungsumfang
gesprochen,  der  zur  abschließenden  Genehmigung  auf  ein  100%  Niveau  durch
Standortwegfall bzw. Reduzierung gebracht werden soll. 

Bemerkenswert sind die Zusatzbestimmungen aus der Regionalplanung:

a)  Mit  Abschluss  des  Genehmigungsprozesses  sind  die  A-  und  B-Flächen
„endabgewogen“, so dass in den nachgeordneten Verfahren auf Landratsamtsebene
nur noch das „Wie“ des Abbaus geregelt wird. 

b)  In  bestimmten  Fällen  kann  eine  Erweiterung  eines  A-Abbaugebiets  in  ein
angrenzendes Sicherungsgebiet (B-Fläche) als „vorzeitige Inanspruchnahme“ - ohne
Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren - vorgenommen werden. 

c) Betriebsgelände und Nebenanlagen des Kiesabbaus sollen zukünftig, sofern keine
Hinderungsgründe  vorliegen,  verstärkt  als  temporäre,  bauplanungsrechtlich  „privile-
gierte Vorhaben im Außenbereich“ eingerichtet werden können.

d) Außerhalb der Abbau- (A) und Sicherungsgebiete (B) ist der Rohstoffabbau nicht
absolut ausgeschlossen. Zwar nachrangig in der Nutzung und nur in Ausnahmefällen
möglich, aber sofern es für „ die Sicherstellung der Rohstoffversorgung in der Region
erforderlich ist und nicht der Regelung des Regionalplans entgegensteht“,  kann nach
einem Raumordnungsverfahren auch dort Kiesabbau genehmigt werden. 

6.  Die Rohstoffsicherung -  so das Credo der RV-Planung -   diene der  „regionalen
Versorgung“. Folgt man dieser Aussage, so wäre der Begriff „regional“ zu definieren.
Aufgrund  des  Raumhorizonts  des  RV  Südlicher  Oberrhein  müsste  man
konsequenterweise  die  Region  dem Verbandsgebiet   gleichsetzen,  in  dem die  o.g.
Versorgungspflicht  stattzufinden  hätte.  Im  Gegensatz  dazu  wurde  in  mehreren
Verlautbarungen des RV das reale Absatzgebiet wie folgt beschrieben. Zitat: „ In dieser
Zahl (Jahresproduktion im Verbandsgebiet) sind die Lieferungen vom Oberrhein in die
Schweiz, die Niederlande und in andere Bundesländer enthalten“.
In der Niederschrift der RV-Sitzung vom 26. 5. 2011 spricht man etwas unscharf von
„ bestimmten Exportanteilen“ oder „ tieferer Einstieg mit belastbarem Zahlenmaterial ist
nur  nach  dezidierter  Nacharbeit  möglich“  und  letztlich  ist  „aus  einer  Globalschau“
ableitbar, dass der RV Südl. Oberrhein Kies abgibt.“
 
Es dürfte kein Zweifel darüber bestehen, dass die hohe Anzahl an Schiffsverladestellen
(in Rheinau allein 4) geradezu dazu prädestiniert ist, überregionale Absatzgebiete zu
bedienen und u.a.,  wie  das Beispiel  Schweiz  zeigt,  dort  zur  Schonung der eigenen
Rohstoffvorkommen genutzt wird. 

Mehr Realitätssinn fordern wir in diesem Zusammenhang auch zum Thema Ökobilanz
„Wassertransport“.  Richtig  ist,  dass  das  Verhältnis  von  Transportleistung  und
Energieverbrauch bei Containerschiffen gegenüber LKW-Transport mit ca.1:6 günstig
ist. Fakt ist aber auch, so ein neuerer Pressebericht des „Spiegel“, dass die rund 4000
Flussschiffe in Deutschland eine Flotte von Veteranen sind, das Durchschnittsalter liegt
jenseits von 45 Jahren, die Erneuerungsquote liegt bei weniger als 1% pro Jahr. 
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Durch  eine  Vorschriftenlücke  der  EU,  die  die  Branche  vor  allzu  strengen
Abgasstandards verschont, sind  Süßwasserfrachtschiffe auf Elbe, Rhein und Donau,
Zitat: „Dreckschleudern“, die die Umgebung so stark mit Ruß belasten wie tausende
moderner Diesel-PKWs. 

7. Wie in den RV-Planwerken dargestellt, ist das Schutzgut „Wasser“ beim Kiesabbau
in mehrfacher Hinsicht Gefahren ausgesetzt. 

a)  Durch  den  Verlust  von  Gebieten  mit  aktueller  oder  potentiell  hoher
Oberflächenrauhigkeit bzw. durch das gewässerökologisch notwendige Eindämmen von
Seen, wird das Hochwasserrückhaltepotential verringert. 

b)  Für das Oberflächenwasser  Kiesbaggersee besteht ein erhebliches Gefährdungs-
potential durch sich schnell ausbreitende und ungefilterte Einschwemmungen aus der
Landwirtschaft, Hochwasserereignissen, Unfällen oder gezielten Manipulationen.

c)  Erhebliche  Umwelteinwirkungen  auf  das  Grundwasser  und  damit  auf  den
Trinkwasserspeicher ergeben sich in doppelter Hinsicht. 
Mit  Abtragung  schützender  Bodendeckschichten  fällt  deren  Funktion  als
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (Grundwasserneubildung!) und insbesondere als
Filter für mögliche Schadstoffeinträge völlig weg. 
Seitens des RV wird nun der Grad der Gefährdung durch die sowieso vorhandenen nur
geringen Deckschichten im Rheintal als überschaubar eingeordnet. Im Einzelfall können
wir dieser Argumentation folgen, in der Summe der Eingriffe aber nicht. 
Neben  dem  Wegfall  der  horizontalen  Filterdeckschichten  ist  aus  unserer  Sicht
insbesondere der vertikale, raumbezogene Totalverlust des sprichwörtlichen Sand-
und Kiesfilters – in  einer Mächtigkeit von 50 - 80m Tiefe - im großen Grundwasser-
fluss gravierend. 
Aus  den  o.g.  Gründen  haben  wir  mit  großem  Interesse  die   Grund-  und  Trink-
wasserschutzkonzepte  der  Regionalpläne  80,  95  und  des  gegenwärtigen
Fortschreibungsentwurfs  verfolgt.  Während  in  den  früheren  Planwerken  –  mit  guter
Begründung – für den einmaligen Grundwasser-Trinkwasserspeicher des Rheintals fünf
große regionale Grundwasserschonbereiche mit ihren Schutzbestimmungen auf ca.
500km2  ausgewiesen  waren,  erfolgt  nun  im  Entwurf  eine  drastische  Kürzung  der
ursprünglichen  Fläche  auf  eine  Restfläche  von  ca.  120km2,  d.h.  auf  ca.  8%  des
Grundwasserkörpers in der Rheinebene.  

Der  Schutz  soll  aufgrund  „hydrogeologischer  Erkenntnisgewinne,  fortgeschrittener
Flächennutzung,  besserer  Steuerungs-  und  Überwachungsmöglichkeiten“  und  der
allgegenwärtigen „Unwägbarkeiten der Zukunft“ (u.a. Klimawandel) in  ca. 16 keil- bzw.
handtuchförmigen  Vorranggebieten zur Sicherung der Wasservorkommen erfolgen.
Faktisch geht es inhaltlich nicht mehr um den flächengroßen Grundwasserschutzstatus,
sondern  um  mögliche  zukünftige  „Suchräume“  für  Brunnenstandorte  der
Trinkwassergewinnung.  In  diesen Suchgebieten,  d.h.  in  den  drastisch verkleinerten
Sicherungsgebieten für Wasservorkommen, soll durch eine Binnendifferenzierung in A-,
B- und C-Zonen dann zusätzlich ein „differenziertes Schutzmanagement“ verschiedener
Raumnutzungen implantiert werden.  
Darüberhinaus  wird  durch  das  ebenfalls  vorgesehene  Instrumentarium  der
Einzelfallenscheidung u. U. dazu führen, dass schon in den B-Zonen nach Prüfung
Ausnahmeregelungen wie z. B. Wohnungsbau und Lagerung von wassergefährdenden
Stoffen erlaubt werden können.
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Abzusehen  ist  auch,  dass  die  Raumkulisse  für  die  konkreten
Trinkwassergewinnungsbereiche,  die  Autoren  des  RV  sprechen  immerhin  von  „den
letzten verbleibenden Bereichen im südl. Teil der badischen Oberrheinniederung“, auf
die engeren Zustrombereiche (= Erschließungsbereich), also auf die Zone A beschränkt
sein werden. 

Die veränderte Form des Grundwasser-  und Trinkwasserschutzes im RV-Plangebiet
müssen wir als gegebene Fakten akzeptieren. Dennoch seien uns abschließend noch
zwei Anmerkungen erlaubt:

a)  Wir  sind  davon  überzeugt,  dass  für  die  75%  Reduzierung nicht  nur  die  o.g.
Begründungen („ Mehr Schutz auf kleinerer Fläche“) ursächlich sind, sondern dass die
im  RV  letztlich  entscheidenden  kommunalen  Interessensvertreter  die  „freie
Verfügbarkeit über die Flächen“  insbesondere auch in Richtung neuer Abbaustandorte
wirkmächtig festgeschrieben wissen wollten. 

b)  Heruntergebrochen  auf  die  untergeordneten  genehmigenden  Behörden  wird  das
Großthema  Grund-  und  Trinkwasserschutz  sehr  pragmatisch  behandelt.  Aktuelles
Beispiel: Antragsunterlagen Kiesbaggersee „Maiwaldwiesen“ : Zwei Grundwassermess-
stellen,  zwei  Lattenpegel,  physikalisch-chemische  Analysen.  Die  Folgerung  des
beauftragten  Gutachters:  „Geringes  Konfliktpotential aufgrund  von  bestehenden
Prognoseunsicherheiten“.  Sein  Vorschlag:“  2-jährige  Wasseruntersuchungen  und
weitere Erfordernisse erbringt ggf. das Monitoring“. 
 
C) Fragen:

Wir bitten Sie nun, uns mit  Hinweis auf die Bestimmungen des Umweltverwaltungs-
gesetzes folgende Fragen zu beantworten:

1.  Von  welchem  Zeithorizont  gehen  die  Regionalplaner  bis  zur  Einreichung  eines
genehmigungsfähigen  Entwurfs  beim  zuständigen  Ministerium  aus?  Wann  ist  mit
dessen abschließender Genehmigung zu rechnen?
 
2. Gibt es nachweisbare aktuelle Daten (2013/2014) über die jährliche Förderung der
Kies-  und  Sandmengen  im  Regionalverbandsgebiet  und  den  Absatzströmen  zu
regionalen, überregionalen oder internationalen Zielorten?

3. Liegt der Beginn des 20 Jahre- bzw. 40 Jahre-Zeitfensters für die A- bzw. B- Flächen
in 2010, 2015 oder am Genehmigungsdatum?

4.  Mit  welchem Entlastungsvolumen  rechnen  aktuell  die  RV-Planer  pro  Jahr  durch
verstärktes Wiederaufbereiten von Bauschuttmaterialien?

5. Gelten die Eckpunkte für die Berücksichtigung des o.g. 90m Streifens / Integriertes
Rheinprogramm  aus  der  Sitzungsvorlage  vom  26.  5.  2011  auch  für  den  aktuellen
Planungsstand?

6. Welche in den Konzessionen lagernden Vorräte werden als Reservevolumen bis zu
welchem  Zeitpunkt  in  den  45  im  Betrieb  befindlichen  Abbaustandorten  bilanziert?
( Analog Spalte 3 des Rohstoffsicherungskonzepts 95)

7. Von welchem jährlichen Bedarf bzw. von welchen Förderquoten gehen die Planer
aufgrund der Beschlüsse des Planungsausschusses vom 26.5.2011 durch die in der
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Offenlage  vorgenommene  Ausweisung  der  534  ha  A-Flächen  (=130%  Entwurf)  in
welchem Zeitraum aus? (Analog Spalte 4 des Rohstoffsicherungskonzepts 95) Welcher
Schlüssel  wird  hier  als  Fördervolumen  pro  Hektar  (in  cbm und  Tonne)  angesetzt?
Welche Art von „Zuschlägen“ und in welchen Prozentsätzen werden im abschließenden
100% Entwurf angesetzt?

In  einem  gesonderten  Anschreiben  an  die  nachgeordneten  Behörden
(Wasserwirtschaftsämter  und  Untere  Naturschutzbehörden)  werden  wir  einen
flächendeckenden  Fragekatalog hinsichtlich  des  Vollzugs  der  Richtlinien  und
Vorschläge  des  RV  zur  Bewirtschaftung  von  Baggerseen  (Landschaftsrahmenplan
1989) stellen. Leitlinie dieses noch zu erstellenden Fragekataloges  sind  für uns die
klar formulierten Grundsätze zum Thema Natur- und Freizeitnutzung an Baggerseen
aus einer umfangreichen Stellungnahme des NABU (Karl Westermann und Mitarbeiter)
zum Rohstoffsicherungskonzept 1998.
Die Dringlichkeit  dieser  vertiefenden erweiterten  Recherche begründet  sich auch im
Hinblick auf das im März 2015 von der EU Kommission gegen die BRD eingeleitete
Vertragsverletzungsverfahren wegen ungenügender Umsetzung der Vogelschutz- und
FFH-Richtlinie   bzw.  mangelnder  Unterschutzstellung und rechtlicher  Sicherung von
Natura 2000 Gebieten.

Im Vorfeld  der  erweiterten  Gesprächsrunde  mit  der  ISTE wären  wir  Ihnen  für  eine
zeitnahe Beantwortung unseres Fragenkatalogs dankbar.  Selbstverständlich sind wir
von unserer Seite aus  bereit, diese Fragen in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen
abzuklären.

Wir  sind  aufgrund  unserer  jahrzehntelangen  Erfahrung  realistisch  genug,  die
außerordentlich  hohe inhaltliche  und  verfahrenstechnische Komplexität  der  Gesamt-
fortschreibung  in den raumplanerischen Vorbedingungen und  in  der  Vielzahl  von
Partikularinteressen  der beteiligten Akteure zu sehen. Daher wissen wir auch, dass die
RV-Planung geprägt ist durch die gegebene Struktur der Verbandsverwaltung auf der
einen und der einflussreichen und  letztlich entscheidenden politischen Ebene auf der
anderen Seite. 

Mit  allem  Nachdruck  wollen  wir  gegenüber  dem  politischen  Flügel  unsere  tiefe
Überzeugung  artikulieren,  dass  das  auf  ständiges  Wachstum  fixierte  Denken  und
Handeln eine Sackgasse darstellt. 

Die  durch  bisherige  Planung  hervorgerufene  lokale  Realität  sollte  schon  jetzt
nachdenklich  stimmen:  Im  7  Kilometer  Radius  von  den  Maiwaldwiesen  in  Rheinau
befinden sich gegenwärtig 8 große Kieswerke, 2 weitere neue Standorte sind schon in
der Verfahrensebene, d.h. u. U.  bald 10 - darunter das aus Naturschutzsicht höchst
umstrittene und von der Bevölkerung abgelehnte geplante  Abbaugebiet im „Gayling“ in
Rheinau Helmligen. In diesen Kieswerken wird gegenwärtig eine  Tonne Kies zu einem
Preis  von  ca.  13€,  d.h.  zum  Preis  einer  Pizza verkauft.  Die  Kiespacht  für  die
Kommunen beträgt pro Tonne den Gegenwert von einer Tafel Schokolade.

Fazit: Unserer Überzeugung nach wird der wertvolle und nicht vermehrbare Rohstoff
Kies auf Grund der sich verschärfenden Konkurrenzsituation viel zu billig verschleudert.
Um wirtschaftlich überleben zu können, wird letztlich der Ressourcenverbrauch nicht
nachhaltig betrieben und die ökologisch sinnvolle Entwicklung einer Baustoff Recycling
Wirtschaft durch Billigstkiespreise behindert.
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Die absehbaren Folgekosten werden auch hier - wie viele andere prägnante Beispiele
zeigen - die nachfolgenden Generationen bezahlen müssen. Insofern tragen die RV-
Planer große Verantwortung u.a. gegenüber der Lebensqualität für die Bevölkerung und
in  gleicher  Weise  für  den  Erhalt  der  Artenvielfalt  und  Biodiversität.  Die  RV-Planer
sollten, weit unabhängiger von kommunalpolitischen Einflüssen, ihre  anspruchsvollen,
und im Gesamtkontext absolut sinnvollen  Planungen auch umsetzen können. Nach
Durchsicht der Sitzungsprotokolle  scheinen die von den RV-Planern vorgeschlagenen
Einzelplanungen bei Lichte betrachtet doch sehr stark vom „politisch überarbeiteten“
Regionalplanfortschreibungsentwurf  2025 abzuweichen.

Mit freundlichen Grüßen

 (Joachim Thomas)                         ( Peter Huber )                        (Dieter Kempf)

   (Jaqueline Neustedt-Spinner)                                                   (Diana Brandstetter)
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